
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 50/028/2014 
 
 

 Kreisausschuss am 20.10.2014 
 

Zu Punkt 4.2: Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
gem. § 83 GO NRW (Haushalt 2014) 
- Mittel für Hilfe bei Pflegebedürftigkeit - Produkt 05.02.03 und 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Produkt 
05.03.01 

 
Im Zusammenhang mit der Nachfrage von KA Küchler, in welchem Zeitrahmen die in der Vorlage 
genannten Rückstände abgearbeitet seien, berichtet Herr Richter von Beschwerden vor allem aus 
dem Bereich der Pflegeheime, die die Kosten teilweise vorfinanzieren würden, und macht deutlich, 
dass die Verwaltung bemüht sei, die Rückstände schnellstmöglich aufzuarbeiten. Um den Aufwand 
der Fälle zu verdeutlichen, verweist er auf die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 
21.11.2013, in der über die Berechnung der Bestattungskosten und deren großen zeitlichen Aufwand 
gesprochen wurde. Auch weist er darauf hin, dass die Bearbeitung erst nach Vorliegen aller 
Unterlagen möglich sei. 
 
Die Nachfrage von KA Dr. Ibold, ob die Zahl der Aufstocker in den Bedarfsgemeinschaften gestiegen 
sei, bejaht Herr Richter, verweist auf die vergangene Meinungsbildungskonferenz und sagt zu, eine 
genaue Antwort zusammen mit Frau Würker im Sozialausschuss zu geben. Trotz der Rückzahlung 
der Heizkosten durch den Bund, stiegen die Kosten (u.a. durch die steigende Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften) sehr schnell an. 
 
Anschließend erfolgt die Abstimmung über folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt den unten aufgeführten betragsmäßig gleichen überplanmäßigen Aufwendungen 
/ Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu: 
 
 

Produkt  Betrag 

05.02.03 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 1.310.000 € 

05.03.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1.790.000 € 

Gesamt 3.100.000 € 

 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 



   

 
 Kreistag am 20.10.2014 

 

Zu Punkt 7.2: Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
gem. § 83 GO NRW (Haushalt 2014) 
- Mittel für Hilfe bei Pflegebedürftigkeit - Produkt 05.02.03 und 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II - Produkt 
05.03.01 

 
Beschluss: 
 
Der Kreistag stimmt den unten aufgeführten betragsmäßig gleichen überplanmäßigen Aufwendungen 
/ Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu: 
 

Produkt  Betrag 

05.02.03 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 1.310.000 € 

05.03.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1.790.000 € 

Gesamt 3.100.000 € 
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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